
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 1 (1798)

Artikel: Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen Einen und untheilbaren
Republik

Autor: Ochs, Peter / Mousson / Meyer, F.B.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-543176

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 23.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-543176
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


zo». Das Gesuch um Schadenersaz ist eine Ci-
vilaktion, die vor dem Distriktsgericht angehoben wer-
den muß.

301. Wenn auf einen Friedensrichter oder Bei-
scher in den in dem vorigen Abschnitte K. bestimm-
ten Fällen eine wiederholte oder grobe Nachlaßigkeit
in seiner Amtsverrichtung erwiesen wird, so kann das
Cantonsgericht nach Maaßgab der Große des Verge-
hens,

1) auf Einstellung in ihrem Amte, für eine ge-
wiffe Zeit,

2) auf gänzliche Absetzung,
3) auf Bezahlung der Kosten erkennen.

302. Ein Friedensrichter, der überwiesen wird,
daß er sich von einer Parchei habe bestechen lassen,
soll zu öffentlicher Arbeit und Ketrcnsirafe verurtheilt
werden.

30z. Diese Strafe sott wenigstens zehen, hoch-
siens zwanzig Jahre dauern.

304. Diese Strafe soll auch der Beisitzer am Frie-
densgericht leiden, der der Bestechlichkeit überwiesen
wird.

3°Z. Der Friedensrichter, der seine Unterschrift
und sein Siegel zu einer falschen Unterschrift leiht,
soll ebenfalls zu öffentlicher Arbeit und Kettenstrafe
verurtheilt weroen.

306. Die Dauer der Strafe kann nicht weniger als
fünf Jahr, noch mehr als dreißig Jahre betragen.

Im Namen der Commission' abgefaßt in Arau,
den Zten Herbstmonat 1798 durch Kühn,
Mitglied des grossen Raths.

Das Voll iehungsdirektorium der helvetischen
Einen und unthellbaren Republik.

Indem es wünschet sich mir den Bürgern in
immer mehrere Verbindung zu setzen, und ihnen die

Mittel zu erleichtern, ihm ihre Petitionen überreichen
zu kennen, ohne den Gang seiner Geschäfte zu unter-
brechen;

beschließt:
3.) Es wird alle Tage (ausgenommen des Sonntags)

in dem Nationalpallaste des Vollziehungsdirekto-
rmms eine öffentliche Audienz gehalten werden.

2.) Diese Audienz wird der Reihe na.9 durch jeden
Direktor gehalten werden; dsr Präsident allein
wird derselben enthoben seyn.

3.) Die Audienz wird genau um y Uhr des Morgens
ihren Anfang nehmen, und spätestens um 10
Uhr enden.

4.) Der Audienzsaal wird den Petitioners von 8 Uhr
des Morgens bis 9 Uhr offen stehen; sie werden
ihre Namen einer nach den: andern auf ein an
diesem Orte niedergelegtes Register einschreiben
oder einschreiben lassen, und die Numme» an dem

Rande beifügen. Diese Einschreibungen sollen vot
dem Anfange der Audienz beendigt semu

5.) Die Petitionen sollen, soviel m-glich, kurz zulam-
menge faßt, in guter leserlicher Schrift geschrieben
und ein kurzer Inhalt der elben auf dein Rande
angezeigt seyn.

6.) Die Petitionen sollen mit diesen Worten anfange«:

An das vollziehende Direktorium.
Bürger Direktoren!

Und mit diesen enden: Gruß und Hochachtung,
welche der Unterschrift der Petitioners vorgehen solle».

Das Datum soll angezeigt werden.
Die Petitionen, welche andere Titel enthalten,

und weder unterschrieben noch datirt sind, werden

nicht angenommen.
7) Um 9 Uhr wird der Direktor, dessen Reihe gckvm-

men ist, sich von einem Sekretär begleitet, in den

Audienzsaal begeben, wo dieser die Petirionárs in

der Ordnung ihrer-Einschreibnng hervorrufen wird.
8.) Der gerufene Petitioner wird seine Petition vorle-

gen, und wörtlich die nöthigen Erläuterungen,
jedoch iu wenig Worren, geben; wenn dann die

Petition von dem Fache eines Ministers ist, so

wird der Direktor die Versendung an denselben

anbefehlen, um seinen Rapport zu er tatlen, und

solches auf den Rand der Petition schreiben lassen.

In zweifelhaften Fallen aber soll dem versanmm-
ten Direktorium wahrend der Sitzung davon Be-

richt erstattet werden.
9.) Die also bezeichneten Petitionen sollen dem Voll-

ziehungsdirektorinm vorgetragen werden, welches

darüber berathschlagen wird, sobald der Drang

der allgemeinen Geschäfte es erlaubt.
10.) Die folgenden Tage können sich die Petitioners

von 8 Uhr Morgens bis um 9 Uhr in dem Au-

dieuzsaalc cinfinden, um über den Ausgang ihres

Geschäfts Bericht einzuziehen.
11.) Jeder Direktor kann die Tage und Stunden sei-

ner besonv.rn Audienzen selbst bestimmen.
12.) Der gegenwärtige Beschluß soll gcvrukt, 0....

Bulletin einverleibet und angeschlagen werden.

Also beschlossen inLuzern, den fünfundzwanzig-
sten Herbstmonat des Jahrs eintausend, enebc.chuw

dert, neunzig und acht. Anno 1798.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums.

Unterzeichnet: Peter Ochs-

Im Namen des D.rektc riums der Gcneralstk.

Unterzeichnet: Mousson.
Zu drucken und zu p. bl-zierm anbefohlen.

Der Mt.u.wr der Justiz und Polizei-

Fr. Bern. Meyer.
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